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Verordnung des Bundesministers für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und 
Wasserwirtschaft, mit der die Chemikalien-GLP-Inspektionsverordnung geän-
dert wird 
 

 

Der vorgelegte Entwurf der Chemikalien-GLP-Inspektionsverordnung umfasst redaktionelle 

Änderungen, die aufgrund der Änderung des ChemG 1996 notwendig geworden sind. Unter 

anderem ist in der gegenständlichen Verordnung die Zuständigkeit des Bundesamts für Er-

nährungssicherheit (BAES) anstelle des BMLFUW für die Überwachung der Einhaltung der 

GLP-Grundsätze festzuhalten. Weiters ist eine begriffliche Anpassung vorzunehmen, da der 

frühere Begriff der „Zubereitung“ nun auch in der gegenständlichen Verordnung durch den in 

der REACH- und der CLP-Verordnung verwendeten Begriff des „Gemischs“ zu ersetzen ist.  

 

Gegen dieses Vorhaben besteht unter Umwelt- und ArbeitnehmerInnen-Gesichtspunkten kein 

Einwand. 
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